
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/5/18 3Ob79/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1988

Norm

ABGB §863 CV

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Wenn ein an den Vertreter des Gläubigers gerichtetes Stundungsansuchens eines in Verzug be5ndlichen

Ausgleichsschuldners vom Vertreter damit beantwortet wird, er könne keine Zusage auf Verlängerung der Nachfrist

machen, dies sei einzig Sache des Geschäftsherrn, und wenn der Vertreter für den Fall der verspäteten Leistung der

ausstehenden und eingemahnten Raten keine Angaben macht, die als Stundungserklärungen gewertet, werden

können, dann darf der Schuldner nicht darauf vertrauen, daß bei Untätigkeit oder Stillschweigen des Gläubigers ein

konkludenter Verzicht vorliege.
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